
208 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (113 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Mutterschutzgesetz 1979 und das Eltern-Karenzurlaubsgesetz geändert werden 

Die im Bereich der EU geltende Mutterschutz-Richtlinie (92/85/EWG) sowie die Arbeitsstätten
Richtlinie (89/654/EWG) enthalten Schutzbestimmungen für schwangere Frauen und Mütter, die zum 
Teil über die entsprechenden Regelungen im österreichischen Recht hinausgehen. Durch die gegenständ
liche Regierungsvorlage soll eine Anpassung der innerstaatlichen Rechtsordnung durch Novellierung des 
Mutterschutzgesetzes 1979 und des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes an die erwähnten EG-Richtlinien er
folgen. 

Dabei werden, in Erfüllung der Mutterschafts-Richtlinie, vor allem folgende Regelungen getroffen: 
- Evaluierungspflichten (Gefahrensbewertungspflichten) für Arbeitsplätze, die von Frauen besetzt 

werden, hinsichtlich Gefahren für Schwangere und stillende Mütter 
- Freistellungsanspruch für Vorsorgeuntersuchungen 
- Beschäftigungsverbote für stillende Mütter 
- Verbesserung des Kündigungsschutzes für in die Hausgemeinschaft aufgenommene Hausgehilfin-

nen und Hausangestellte. 

Weiters soll in der Novelle zum Mutterschutzgesetz dem Umstand Rechnung getragen werden, daß 
nach der Arbeitsstätten-Richtlinie die Verpflichtung zur Schaffung von Liegemöglichkeiten gilt und 
gemäß der Baustellen-Richtlinie (92/57 EWG) auch auf Baustellen solche Liegemöglichkeiten für 
Schwangere und stillende Mütter vorzusehen sind. 

Der Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 17. Mai 1995 in Verhandlung genommen. Berichterstatter im Ausschuß war der Abgeordnete Karl 
D o n a b a u e r. 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten Karl Ö II i n  g e r, Sigisbert D 0 I i n s  c h e  k, 
Dr. Gottfried F e u rst e i n, Dr. Volker K i e r, Ridi S t e i b l, Heidrun S i l h a v y, Elfriede M a d l, Dr. Elisa
beth P i t t e r m a n n  sowie der Bundesminister für Arbeit und Soziales Franz H u m s. Von den Abgeordne
ten Annemarie R e i t s a me r  und Dr. Gottfried F e u r s t e i n  wurde ein Abänderungsantrag betreffend 

Art. I Z 32 und Art. II Z 6 gestellt. Ein weiterer Abänderungsantrag wurde vom Abgeordneten Dr. Volker 
K i  e r  betreffend Art. I § 2a Abs. I eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvorlage unter Berücksichtigung des oberwähnten Abän
derungsantrages der Abgeordneten Annemarie R e i t s a m e r  und Dr. Gottfried Feu r s t e i n  in getrennter 

Abstimmung teils einstimmig und teils mit Stimmenmehrheit angenommen. Der Abänderungsantrag des 
Abgeordneten Dr. Volker K i e r  fand hingegen keine Mehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für Arbeit und Soziales somit den A n  t r  a g, der 
Nationalrat wolle dem a n g e s c  h I o s  s e  n e  n Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 1. 

Wien, 1995 05 17 

Karl Donabauer 

Berichterstatter 

Annernarie Reitsarner 

Obfrau 
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2 208 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979 und das Eltern-Karenzurlaubsgesetz 
geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Mutterschutzgesetzes 

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGB\. Nr. 22 1, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB\. 
Nr. 257/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Z 1 lautet: 
"I. Dienstnehmerinnen, für deren Dienstverhältnis das Landarbeitsgesetz 1984, BOB\. Nr. 287, gilt, " 

2. in Abschnitt 1/ werden nach der Überschrift "Allgemeine Bestimmungen" folgende §§ 2a und 2b 
samt Überschriften eingefügt: 

"Ermittlung, Beurteilung und Verhütung von Gefahren, 
Pflichten des Dienstgebers 

§ 2a. (I) Der Dienstgeber hat bei der Beschäftigung von Dienstnehmerinnen über die nach dem Ar
beitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG, BGB\. Nr. 450/1994, vorgesehenen Ptlichten hinaus für Ar
beitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit von 
werdenden und stillenden Müttern und ihre Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder das Stillen zu 
ermitteln und zu beurteilen. 

(2) Bei dieser Ermittlung und Beurteilung sind insbesondere Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkung 
auf und Belastung für werdende bzw. stillende Mütter durch 

I. Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen; 
2. Bewegen schwerer Lasten von Hand, ge fahrenträchtig insbesondere für den Rücken- und Len-

denwirbelbereich; 
3. Lärm; 
4. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen; 
5. extreme Kälte und Hitze; 
6. Bewegungen und Körperhaltungen, geistige und körperliche Ermüdung und sonstige mit der 

Tätigkeit der Dienstnehmerin verbundene körperliche Belastung; 
7. biologische Stoffe im Sinne des § 40 Abs. 4 Z 2 bis 4 ASchG, soweit bekannt ist, daß diese Stoffe 

oder die im Falle einer durch sie hervorgerufenen Schädigung anzuwendenden therapeutischen 
Maßnahmen die Gesundheit der werdenden Mutter oder des werdenden Kindes gefährden; 

8. gesundheits gefährdende Arbeitsstoffe und 
9. folgende Verfahren: 

a) Herstellung von Auramin; 
b) Arbeiten, bei denen die Dienstnehmerin polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 

ausgesetzt ist, die im Steinkohlenruß, Steinkohlenteer, Steinkohlenpech, Steinkohlenrauch 
oder Steinkohlenstaub vorhanden sind; 

c) Arbeiten. bei denen die Dienstnehmerin Staub. Rauch oder Nebel beim Rösten oder bei der 
elektrolytischen Raf fination von Nickelmatte ausgesetzt ist und 
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d) Starke-Säure-Verfahren bei der Herstellung von Isopropylalkohol 
zu berücksichtigen. 

(3) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 
Eine Überprüfung und erforderlichenfalls e ine Anpassung hat insbesondere 

I. bei E inführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren, 
2. bei neuen Erkenntnissen über den Stand der Technik und auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung 

oder 
3. auf begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates 

zu erfolgen. 

(4) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der Maßnahmen sind erfor
derlichenfalls Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner heranzuziehen. Diese können auch mit der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren beauftragt werden. 

(5) Der Dienstgeber ist verpfl ichtet, die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 
sowie die zu ergreifenden Maßnahmen nach § 2b schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheits
schutzdokumente) und alle Dienstnehmerinnen oder den Betr iebsrat und die Sicherheitsvertrauensperso
nen über die Ergebnisse und Maßnahmen zu unterrichten. 

Maßnahmen bei Gefährdung 

§ 2b. (I) Ergibt die Beurteilung Gefahren für die S icherheit oder Gesundheit von werdenden oder 
stillenden Müttern oder mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder das Stillen, so 
hat der D ienstgeber diese Gefahren und Auswirkungen durch Änderung der Beschäftigung auszuschlie
ßen. 

(2) Ist e ine Änderung der Arbeitsbedingungen aus objektiven Gründen n icht möglich oder dem 
Dienstgeber oder der Dienstnehmerin nicht zumutbar, so ist die Dienstnehmerin auf einern anderen Ar
beitsplatz zu beschäftigen. Besteht kein geeigneter Arbe itsplatz, so ist d ie Dienstnehmerin von der Arbeit 
fre izustellen." 

3. In § 3 Abs. 7 entfallen die Worte "in der jeweils geltenden Fassung". 

4. Dem § 3 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Ist die werdende Mutter durch notwendige schwangerschaftsbed ingte Vorsorgeuntersuchungen, 
insbesondere solche nach der Mutter-Kind-Paß-Verordnung, BGB!. Nr. 66311986, in der Fassung BGB!. 
Nr. 7161 1992, die außerhalb der Arbe itszeit nicht möglich oder n icht zumutbar s ind, an der Dienstleistung 
verhindert, hat s ie Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts." 

5. § 4 Abs. I lautet: 

,,§ 4. (1) Werdende Mütter dürfen keinesfalls m it schweren körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten 
oder in Arbe itsverfahren beschäftigt werden, d ie nach der Art des Arbeitsvorganges oder der verwendeten 

Arbeitsstoffe oder - geräte für ihren Organismus oder für das werdende K ind schädlich s ind." 

6. § 4 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. Arbeiten, be i denen d ie Gefahr e iner Berufserkrankung im Sinne der e inschlägigen Vorschr iften 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGB!. Nr. 189/ 1955, gegeben ist;" 

7. In § 4 Abs. 2 Z 10 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 1 1  angefügt: 

,,11. Arbeiten m it b iologischen Stoffen im S inne des § 40 Abs. 4 Z 2 b is 4 ASchG, sowe it bekannt ist, 
daß diese Stoffe oder d ie im Falle einer durch s ie hervorgerufenen Schädigung anzuwendenden 
therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der werdenden Mutter oder des werdenden Kindes 
gefährden. " 

8. Nach § 4 wird folgender § 4a samt Überschrift eingefügt: 

"ßeschäftigungsverbote für stillende Mütter 

§ 4a. (I) Stillende Mütter haben bei Wiederantritt des Dienstes dem D ienstgeber Mitteilung zu ma
chen, daß s ie st illen und auf Verlangen des Dienstgebers eine Bestätigung eines Arztes oder e iner Mut
terberatungsstelle vorzulegen. 
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(2) Stillende Mütter dürfen keinesfalls mit Arbeiten oder Arbeitsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 Z 1, 3, 4 
und 9 beschäftigt werden. 

(3) Im Zweifelsfall entscheidet das Arbeitsinspektorat, ob eine Arbeit unter ein Verbot gemäß Abs. 2 
fällt. 

(4) Die Dienstnehmerin hat dem Dienstgeber mitzuteilen, wenn sie nicht mehr stillt." 

9. § 5 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Über die Bestimmungen der Abs. I bis 3 hinaus kann die gemäß § 36 zuständige Verwaltungs
behörde für eine Dienstnehmerin, die nach dem Zeugnis eines Arbeitsinspektionsarztes oder eines Amts
arztes in den ersten Monaten nach ihrer Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, dem Dienstgeber die 
zum Schutz der Gesundheit der Dienstnehmerin notwendigen Maßnahmen auftragen." 

1 0. § 5 Abs. 5 entfällt. 

11. Nach § 8 wird folgender § 8a samt Überschrift eingefügt: 

"Ruhemöglichkeit 

§ 8a. Werdenden und stillenden Müttern, die in Arbeitsstätten sowie auf Baustellen beschäftigt sind, 
ist es zu ermöglichen, sich unter geeigneten Bedingungen hinzulegen und auszuruhen." 

12. § 9 Abs. 3 und 4 lautet: 

,,(3) Die gemäß § 36 zuständige Verwaltungsbehörde kann dem Dienstgeber im Rahmen der Abs. 1 

und 2 eine bestimmte Verteilung der Stillzeiten auftragen, wenn es die besonderen Verhältnisse des Ein
zelfalls erfordern. 

(4) Weiters kann die gemäß § 36 zuständige Verwaltungsbehörde die Einrichtung von Stillräumen 
vorschreiben, wenn es die Verhältnisse des Einzelfalls erfordern." 

13. Der Klammerausdruck in § 11 lautet: 

,,(§§ 4, 14a und 15 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGB\. Nr. 218/1 975)" 

14. § 13 lautet: 

,,§ 13. Im gerichtlichen Verfahren nach den § § 10 Abs. 3 und 4, 12, 15c Abs. 7 und 22 sowie im 
Verwaltungsverfahren nach § 4 Abs. 2 Z 9, Abs. 4 und 5, § 4a Abs. 3, § 5 Abs. 4, § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 3 
und § 9 Abs. 3 ist die Dienstnehmerin Partei." 

15. In § 14 Abs. 1 und 2 wird das Zitat "des § 4, des § 5 Abs. 3 bis 5 oder des § 6" jeweils durch das 
Zitat "des § 2b, des § 4, des § 4a, des § 5 Abs. 3 und 4 oder des § 6" ersetzt. 

16. § 15 Abs. 6 erster Halbsatz lautet: 

,,(6) Die §§ 10, 11, 12Abs.l,2 und 4, 13, 16 sowie die Abs.I bis 5 sind aufDienstnchmerinnen," 

17. 1n § 15c Abs. 6 Satz 2 entfallen die Worte "während des zweiten Lebensjahres des Kindes". 

18. In § 18 wird das Zitat ,,§ § 19 bis 23" durch das Zitat ,,§§ 18a bis 23" ersetzt. 

19. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

,,§ 18a. (I) § 2a Abs. 5 ist für Dienststellen, die nicht unter den II. Teil des Arbeitsverfassungsgeset
zes, BGB\. Nr. 22/1974, fallen, mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des Betriebsrates die 
Personal vertretung tritt. 

(2) § 2b Abs. I und Abs. 2 Satz 1 ist für öffentlich-rechtliche Dienstnehmerinnen mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Dienstnehmerin an einem ihrer bisherigen dienstrechtlichen Stellung zumindest 
entsprechenden Arbeitsplatz zu verwenden ist." 

20. § 19 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Arbeitsinspektorat hat dem Dienststellenleiter in den Angelegenheiten der §§ 4, 4a, 5 
Abs. 4 und 9 Abs. 3 und 4 Empfehlungen zu erteilen. § 6 des Bundesbediensteten-Schutzgesetzes gilt 
sinngemäß." 
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21. § 24 lautet: 

,,§ 24. Abschnitt II gilt mit den in den §§ 25 und 27 enthaltenen Abweichungen für Dienstnehmerin
nen, die unter das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, BGBI. Nr. 235/1962, fallen, in privaten 
Haushalten beschäftigt und in die Hausgemeinschaft des Dienstgebers aufgenommen sind." 

22. § 27 lautet: 

,,§ 27. Die Zustimmung zur Kündigung ist abweichend von § 10 Abs. 3 nur dann zu erteilen, wenn 
der Dienstgeber wegen Änderung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage ist, eine Arbeits
kraft im Haushalt zu beschäftigen, oder der Grund, der für ihre Beschäftigung maßgebend war , weggefal
len ist, oder wenn sich die Dienstnehmerin in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung nach 
Rechtsbelehrung der Parteien durch den Vorsitzenden über den Kündigungsschutz nach diesem Bundes
gesetz mit der Kündigung einverstanden erklärt. Eine entgegen diesen Vorschriften ausgesprochene 
Kündigung ist rechtsunwirksam. " 

23. § 29 samt Überschrift und § 30 entfallen. 

24. § 31 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

,,§ 10 Abs. 7 ist sinngemäß anzuwenden." 

25. Die §§ 33 und 34 samt Überschriften entfallen. 

26. § 35 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Zeugnisse gemäß § 3 Abs. 3, Bestätigungen gemäß den §§ 4a Abs. 1, 15 Abs. 5, 15a Abs. 1 Z 3, 
15c Abs. 8 sowie Amtshandlungen gemäß § 3 Abs. 3 und § 31 Abs. 2 letzter Satz sind von Stempel ge
bühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit." 

26a. In § 35 Abs. 1 wird das Zitat "BGBI. Nr. 100/1988" durch das Zitat "BGBI. Nr. 650/1994" er
setzt. 

27. Der Einleitungssatz des § 36 lautet: 

"Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 5 Abs. 4 und § 9 Abs. 3 und 4 ist" 

27a. § 36 Z 3 lautet: 
\ 

,,3. für Betriebe, die dem Bundesgesetz über die Verkehrs-Arbeitsinspektion unterliegen, die gemäß 
§ 22 des genannten Bundesgesetzes zuständige Behörde." 

28. § 37 Abs. 1 lautet: 

,,( I )  Dienstgeber oder deren Bevollmächtigte, die den § 2a, § 2b, § 3 Abs. I, 3, 6 und 7, § 4 Abs. 1 
bis 3, 5 und 6, § 4a, § 5 Abs. I bis 3, §§ 6 bis 8a, § 9 Abs. 1 und 2, § 17, § 31 Abs. 2, § 32 oder einem 
Bescheid nach § 4 Abs. 2 Z 9 und Abs. 5, § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 3 und 4 zuwiderhandeln, sind, wenn die 
Tat nicht nach anderen Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Berghauptmannschaft) mit einer Geldstrafe von I 000 S bis 25 000 S, im Wiederholungsfalle von 
3 000 S bis 50 000 S zu bestrafen." 

29. § 38a lautet samt Überschrift: 

" Verweisungen 

§ 38a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

30. Der bisherige § 38a erhält die Bezeichnung" § 38b ". Folgender § 38c wird angefügt: 

,,§ 38c. In Arbeitsstätten, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes errichtet wurden und die über 
keine Ruhemöglichkeiten im Sinne des § 8a verfügen, sind solche Ruhemöglichkeiten bis spätestens 
1. Jänner 1996 herzustellen." 

31. In § 39 Abs. 5 lautet das Zitat,,§ 35 Abs. 3". 

32. Dem § 40 werden folgende Abs. 3 bis 6 angefügt: 

,,(3) Die §§ 1 Abs. 2 Z I, § 3 Abs. 7 und 8, § 4 Abs. 1, Abs. 2 Z 3, 10 und 11 und Abs. 5 Z 2, 
§ 4a, § 8a, § 9 Abs. 3 und 4, § 11, § 13, § 14 Abs. I und 2, § 15 Abs. 6 erster Halbsatz, § 15c Abs. 6 
Satz 2, § 18, § 18a, § 19 Abs. 2, § 24, § 27, § 31 Abs. 4, § 35 Abs. 3, § 36, § 37 Abs. I, § 38a, 
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§ 38b, § 38c und § 39 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. XXXX, treten mit 1. Juli 
1995 in Kraft. 

(4) Die §§ 2a und 2b treten für Arbeitsstätten, in denen regelmäßig mehr als 250 Dienstnehmer be
schäftigt werden, mit 1. Juli 1995, im übrigen mit 1. Jänner 1997 in Kraft. § 102 Abs. 2 ASchG ist anzu
wenden. 

(5) Abweichend von Abs. 4 treten die §§ 2a und 2b für DienstelIen des Bundes, die dem Bundesbe
diensteten-Schutzgesetz unterliegen, in Kraft, sobald Regelungen über die Ermittlung und Beurteilung 
von Gefahren im Bundesbediensteten-Schutzgesetz in Kraft treten. 

(6) Mit Ablauf des 30. Juni 1995 treten die §§ 5 Abs. 5,29,30, 33 und 34 außer Kraft." 

Artikel 11 

Novelle zum Eltern-Karenzurlaubsgesetz 

Das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBI. Nr. 651/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 665/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die §§ 10 Abs. 3 bis 7 und 13 MSchG sowie für Heimarbeiter § 31 Abs.3 MSchG sind anzu
wenden. Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung des Gerichts ausgesprochen werden. § 12 Abs. 2 
und 4 MSchG ist anzuwenden." 

2. In § 8 Abs. 10 treten anstelle des zweiten Satzes folgende Sätze: 

,,§ 6 Abs. 3 dieses Bundesgesetzes und die §§ 10 Abs. 3 bis 7 und § 13 MSchG sowie für Heimarbeiter 
§ 31 Abs. 3 MSchG sind anzuwenden. Eine Entlassung kann nur nach Zustimmung des Gerichts ausge
sprochen werden. § 12 Abs. 2 und 4 MSchG ist anzuwenden." 

3. § 10 Abs. 7 Z 4 lautet: 

,,4. Im § 8 Abs. 10 ist die Verweisung auf die §§ 10 Abs. 3 bis 7, 12 Abs. 2 und 4 und 13 MSchG mit 
den Änderungen anzuwenden, die sich aus den §§ 20 bis 22 MSchG ergeben." 

4. § 10 Abs. 9 Z 2 lautet: 
,,2. im § 8 Abs. 10 die Verweisung auf die § § 10 Abs. 3 bis 7, 12 Abs. 2 und 4 und 13 MSchG mit 

den Änderungen anzuwenden sind, die sich aus den §§ 20 bis 22 MSchG ergeben." 

5. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt: 

"Unabdingbarkeit 

§ 11a. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf Grund der §§ 2 bis 11 sowie § 12 Abs. 2 zustehen, 
dürfen - soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt - durch Arbeitsvertrag oder Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung weder aufgehoben noch beschränkt werden." 

6. An § 14 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) § 6 Abs. 4, § 8 Abs. 10, § 10 Abs. 7 Z 4 und Abs 9 Z 2 sowie § 11a, in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBI. Nr. XXXXX, treten mit 1. Juli 1995 in Kraft." 
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